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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

tlvwa.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: Freistaat Thüringen 

IBAN: DE80820500003004444117 

BIC: HELADEFF820 

 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

 

USt.-ID: DE367506321 

Leitweg-ID: 16900334-0001-29 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs- 
amt finden Sie im Internet unter: 

tlvwa.thueringen.de/datenschutz. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 

Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Silke Lösch, Referat 224 

 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1128 

Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 

 
Silke.Loesch@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

23.09.2025 

 
Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-224-4621/4914-2-

287382/2025 

 

Weimar 

20.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf der 11. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen (Bereich des Bebau-

ungsplanes Nr. 21 „Eberthof“) im OT Niedersachswerfen (Planstand: 

September 2025) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

- Belange der Raumordnung (Anlage 1). 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie beratende planungsrechtliche Hinweise der hö-

heren Verwaltungsbehörde nach dem BauGB (Sachgebiet 224.2). Diese Hin-

weise erfolgen unbeschadet der späteren Entscheidung gemäß § 6 BauGB. 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie bei künftigen Anfragen, dass das bisherige Referat 

340 „Raumordnung, Bauleitplanung“ ab dem 21.07.2025 als Referat 224 ge-

führt wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

 

 
 
 
 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9  

99734 Nordhausen 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 20.10.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/4914-2-287382/2025) 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Die vorgelegte Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Gemeinde Harztor bezieht 

sich auf den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 21 "Eberthof" im Ortsteil Niedersachswerfen, 

zudem mehrere Stellungnahmen abgegeben wurden. In diesen wurden nachvollziehbare Aus-

sagen zum Bedarf an weiteren Wohnbauflächen im geplanten Umfang gefordert. 

 

Das Planverfahren wurde damals abgeschlossen und der nach § 13b BauGB aufgestellte Be-

bauungsplan erlangte Rechtskraft. Durch die vom BVerwG festgestellte Unwirksamkeit des § 

13b BauGB müssen der Bebauungsplan und die erfolgte Berichtigung des FNP durch entspre-

chende Verfahren nachträglich geheilt werden.  

 

Die Änderung des FNP umfasst eine Fläche von ca. 1,8 ha im nordöstlichen Bereich des o.g. 

Bebauungsplanes, deren Darstellung im FNP von Fläche für die Landwirtschaft in Wohnbau-

fläche bzw. im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Bere in Grünfläche mit der Zweck-

bestimmung Hausgärten geändert werden soll. 

 

Die in der Abwägung zum Bebauungsplan erwähnte Fortschreibung des FNP der Gemeinde 

Harztor, die aufgrund des Alters der FNP der früheren Gemeinden (z.B. FNP Niedersachwer-

fen 2003) dringend erforderlich ist, wurde bisher nicht angestoßen, eine aktuelle Wohnbauflä-

chenbedarfs- und Potentialanalyse liegt somit weiterhin nicht vor. Ob der Umfang der Bauflä-

chen dem gemeindebezogenen Bedarf entspricht (vgl. Grundsatz 2.4.1 des Landesentwick-

lungsprogramm Thüringen 2025 (LEP), GVBl 6/2014 vom 04.07.2014, geändert durch Verord-

nung vom 05.08.2024, GVBl 12/2024 vom 30.08.2024), kann somit nicht bewertet werden. 

 

 

 

 

 



Seite 3 von 4 

 

 

Da es sich um einen Bereich handelt, der bereits in einem rechtskräftigen Bebauungsplan 

überplant war und auf dessen Grundlage einzelne Gebäude bereits errichtet wurden, kann die 

vorgelegte 11. Änderung des FNP trotzdem grundsätzlich akzeptiert werden. Die hier beste-

henden Potentiale sind bei der Fortschreibung/Neuaufstellung des FNP in eine Wohnbauflä-

chenbedarfsanalyse einzubeziehen. 

 

Aufgrund der Lage von Teilflächen des Änderungsbereiches im Überschwemmungsgebiet der 

Bere, welche im Entwurf des geänderten Regionalplans Nordthüringen (E-RP-NT, Beschluss-

Nr. 33/01/2018 vom 30.05.2018) auch als Vorranggebiet Hochwasserrisiko festgelegt sind wird 

mindestens eine Abarbeitung der Prüfpflichten bezüglich der Risiken von Hochwassern gemäß 

Länderübergreifendem Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (BRPH, BGBl. I S. 

3712 vom 25.08.2021) für erforderlich erachtet.  

 

Insbesondere das Ziel I.1.1 (Z) ist zu beachten: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen einschließlich der Siedlungsentwicklung sind die Risiken von Hochwassern nach 

Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten zu prüfen; dies betrifft neben der 

Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und seinem räumlichen und 

zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit. Ferner sind die unter-

schiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und 

Raumfunktionen in die Prüfung von Hochwasserrisiken einzubeziehen.“ 

 

Mit dem Begriff „Hochwasser“ sind neben Überschwemmungen durch Flusshochwasser auch 

Überschwemmungen durch Starkregenereignisse gemeint. Die Prüfung ist in der Begründung 

zu dokumentieren. 

 

Daten für die genannte Prüfung finden Sie u.a. unter den folgenden Links: 

https://tlubn.thueringen.de/wasser/ueberschwemmungs-und-hochwasserrisikogebiete 

https://tlubn.thueringen.de/klima/extrem/starkregen 

 

 

 

https://tlubn.thueringen.de/wasser/ueberschwemmungs-und-hochwasserrisikogebiete
https://tlubn.thueringen.de/klima/extrem/starkregen
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Anlage 2 zum Schreiben vom 20.10.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/4914-2-287382/2025) 

 

Beratende planungsrechtliche Hinweise der höheren Verwaltungsbehörde nach dem 

BauGB zum Planverfahren und Planentwurf 

 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Harztor stellt den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 

21 in Gänze als Fläche für die Landwirtschaft dar. Der Flächennutzungsplan entsteht in einem 

aufwendigen Planungsprozess und hat die Aufgabe, die städtebauliche Entwicklung – als 

Selbstbindung der Gemeinde – zu steuern. Er stellt damit ein umfassendes Bodennutzungs-

konzept dar. Somit ist für die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen im Flächennutzungs-

plan stets eine entsprechende methodische Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs aus ge-

samtgemeindlicher Perspektive erforderlich. 

 

Der Bedarf an neuen Wohnbauflächen muss begründet sein, auch wenn im vorliegenden Fall 

wegen der Entstehungsgeschichte des Bebauungsplanes (zunächst Aufstellung nach § 13b 

BauGB) bereits einige Wohngebäude errichtet worden sind. Festzustellen ist, dass die Be-

gründung zur 11. Änderung keinerlei Erläuterungen enthält, weshalb und in welchem Umfang 

einerseits ein Bedarf nach Wohnbauflächen vorhanden ist und weshalb andererseits dieser 

Bedarf in bestehenden Potentialflächen (Baulücken / Brachen / Leerstand im Innenbereich 

nach § 34 BauGB und Flächen in Bebauungsplangebieten, wo Baurecht nach § 30 BauGB 

besteht) nicht gedeckt werden kann.  

 

Vor einer Flächenneuinanspruchnahme im planungsrechtlichen Außenbereich bedarf es stets 

einer konsequenten Ermittlung und Nutzung der Flächen, die der Nachverdichtung, der Um- 

oder Wiedernutzung oder die für einen Rückbau mit anschließendem Neubau infrage kom-

men. Leerstände in Gebäuden sind möglichst wieder einer Nutzung zuzuführen.  

 

Auch wenn im vorliegenden Fall die Durchführung des Änderungsverfahrens zum Flächennut-

zungsplanes formell als nachträgliches Heilungsverfahren durchgeführt wird, sind die im 

BauGB verankerten städtebauliche Prämissen, wie insbesondere der Vorrang der Innenent-

wicklung (vgl. Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 Satz 1, § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB), 

stets zu beachten bzw. muss eine erkennbare Auseinandersetzung mit diesen Prämissen 

stattfinden.  

 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thüringer Landesamt 

für Bau und Verkehr 

 

Hauptsitz: 

Hallesche Straße 15 / 16 

99085 Erfurt 

Tel. +49 361 57-4135454 

Fax +49 361 57-4135499 

 

Region Nord 

Siemensstraße 12 

37327 Leinefelde-Worbis 

Tel. +49 361 57-4174 0 

Fax +49 361 57-4174402 

 

www.tlbv.de 

 

Ust.-ID: DE183598273 

   Landesamt 
für Bau und Verkehr  

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und zu Ihren 

Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite 

https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz. 

 

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

  

 

 

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

Postfach 171   37321 Leinefelde-Worbis 

 

 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Herrn Andreas Meißner 

      

Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Sichtung der Unterlagen kann der 11. Änderung des Flächennutzungs-

planes im Bereich Eberthof zugestimmt werden.  

 

Die verkehrliche Erschließung des überplanten Gebietes erfolgt über das kom-

munale Straßennetz mit Anbindung an die K 36.  

 

Belange der Straßenbauverwaltung werden nicht berührt. Die Bauverwaltung 

des Landkreises, als Baulastträger der Kreisstraße, ist zu beteiligen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 

gez. Susanne Zimmermann  

(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt) 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpart-

ner/in: 

Christin Stachowski 

Durchwahl: 

Tel. +49 361 57-4174405 

Fax +49 361 57-4174402 

Christin.Stachowski@ 

tlbv.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

23. September 2025 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort ange-

ben) 

5010-43.1-4318/489-31-

250142/2025 

Leinefelde-Worbis 
01. Oktober 2025 

https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz


Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

 

Durchwahl: 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Str. 9  

99734 Nordhausen 

 

Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 

Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft und Agrar-

struktur 

 

Am 23. September 2025 sind die Antragsunterlagen im Thüringer Landesamt 

für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), Referat 42, Zweigstelle Bad 

Frankenhausen eingegangen. Zur frühzeitigen Beteiligung nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

 

Die Gemeinde Harztor möchte mit der 11. Änderung des FNPs im Bereich 

Eberthof im Ortsteil Niedersachswerfen eine Wohnbaufläche darstellen. Damit 

soll die Entwicklungsgrundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nr. 21 Eberthof hergestellt werden.  

 

Dieser Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 2020 rechtskräftig. Da das Plan-

verfahren gemäß dem damals geltenden § 13b BauGB durchgeführt wurde 

und diese Vorgehensweise gemäß Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richtes (BVerwG 4 CN 3.22) als grober Verfahrensfehler gerügt wurde, soll 

dieser Bebauungsplan im Parallelverfahren gemäß § 214 (4) BauGB durch 

eine Umweltprüfung ergänzt werden. Dabei ist es das Ziel der Gemeinde 

Harztor, die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen im Ergänzungsver-

fahren beizubehalten und lediglich durch die Festsetzung zusätzlicher Aus-

gleichsmaßnahmen zu ergänzen. 

 

Der Geltungsbereich der vorliegenden 11. Änderung des FNP befindet sich in 

der Flur 2 der Gemarkung Niedersachswerfen und umfasst eine Fläche von 

ca. 1,8 ha. Das Gebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) der 

Gemeinde Harztor aus dem Jahr 2003 als „Flächen für die Landwirtschaft“ 

gem. § 6 (2) Nr. 9a BauGB dargestellt. Dabei handelt sich jedoch um ein be-

reits vorbelastetes bzw. teilbebautes Gebiet, welches nicht in einem landwirt-

schaftlich bewirtschafteten Feldblock liegt. Außerdem befindet sich der Gel-

tungsbereich nicht in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet, welches durch 
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den Regionalplan Nordthüringen ausgewiesen wird. Die Flächen wurden bisher nicht landwirt-

schaftlich genutzt. 

 

Aus diesen Gründen erheben wir keine Einwände zur Änderung der Flächen für die Land-

wirtschaft zur Wohnbaufläche gem. § 1 (1) BauNVO. 

 

Umweltbericht:  

 

Der Umweltbericht gemäß § 2(4) und § 2 a Satz 2 Nr. BauGB wurde als Teil II der Begründung 

zur 11. Änderung des FNP beigefügt. Darin heißt es u.a., dass die enthaltenen Aussagen auf 

den Aussagen des Umweltberichts im Rahmen des ergänzenden Verfahrens zum Bebauungs-

plan Nr. 21 „Eberthof“ (nachgeordnetes Planverfahren) abgestellt und mit diesen im Verbund zu 

betrachten ist.  

 

Eine konkrete Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter wird durch die Planung 

auf die parallel durchgeführte Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, hier im ergänzenden Ver-

fahren gem. § 214 (4) BauGB zum B-Plan Nr. 21 „Eberthof“ verlagert. Unsere Behörde ist da-

bei zu beteiligen. 

 

Bereits jetzt möchten wir auf folgende Forderungen der Agrarstruktur hinweisen:  

 

- Die Baugrenze bzw. der räumliche Geltungsbereich ist einzuhalten. 

 

- Eventuelle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind möglichst außerhalb der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen zu planen. Es soll vielmehr auf andere Möglichkeiten wie z. B. 

auf Renaturierung nicht mehr genutzter Altstandorte, Rückbaumaßnahmen von Hoch-

bauten und Flächenentsiegelung, auf Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie zu-

rückgegriffen werden. Landwirtschaftliche Splitterflächen können in dem Fall in Anspruch 

genommen werden, wenn die oben genannten Möglichkeiten nicht realisierbar sind. 

Diese Maßnahmen sind uns vorzulegen. 

 

- Wir verweisen auf § 15 (3) BNatSchG: „Bei der Inanspruchnahme von land- oder forst-

wirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrar-

strukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche 

Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu neh-

men. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen 

zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder 

durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des 

Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst 

zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden.“ 

 

- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) 

zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche 

Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. 

 

Die Rechtsgrundlagen dazu bilden die agrarstrukturellen Belange entsprechend dem Thüringer 

Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan Nordthüringen (RP NT), das Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) und das Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG). 

 

Das TLLLR, Ref. 42 Agrarstruktur ist gem. § 4 (2) BauBG erneut zu beteiligen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Kirsten Eichentopf 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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Flächennutzungsplan Niedersachswerfen (Harztor)
hier: Stellungnahme zur 11. Anderung zum Flächennutzungsplan von Niedersachs-
werfen (Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 21 von Niedersachswerfen)
Bezug: E-Mail zum Entwurf der 11. Anderung zum Flächennutzungsplan von
Niedersachswerfen vom 23.09.2025

Sehrgeehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 23.09.2025 haben Sie dem Forstamt den Entwurf zut !!. Anderung
des Flächennutzungsplanes von Niedersachswerfen zur Kenntnis gegeben. Nach
Prüfu ng wird folgende Stellungna h me a bgegebe n :

Die Erstellung des B-Planes Nr. 2I (Bereich Eberthof) unterlag einem
Verfahrensfehler. Es wurde keine Umweltprüfung durchgeführt. Daraufhin wurde
dieser unwirksam. Gleiches galt für den Bereich des Flächennutzungsplanes von
Niedersachswerfen. Zur Heilung dieses Fehlers soll nunmehr ein ergänzendes
Verfahren zunächst Flächennutzungsplan durchgeführt werden (incl. einer Umwelt-
prüfung).

Das in Rede stehende Gebiet soll zu einem Großteil als Wohnbaufläche genutzt
werden. Lediglich östlich der Überschwemmungsgebietsgrenze sind Grünflächen mit
der Zweckbestim m u ng,, Hausgä rten" vorgesehen.

Unter der Berücksichtigung des östlich vorgelagerten Waldes muss auch die
einschlägige Abstandsregelung nach ThürWaldG eingehalten werden. Gem. 5 26 Abs.
5 ThürWaldc i.d.F. vom 06.02.2024 ist aus Gründen der Gefahrenvermeidung bei der
Errichtuna von Gebäuden ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten. Ausnahmen
bedürfen der Genehmigung durch die untere Forstbehörde.

Dieser Wald besteht aus Weidenarten und Erlen im Oberstand. lm Unter- und
Mittelstand befinden sich ebenfalls Erlen (Roterlen), Berg- und Spitzahorn. tm
Oberstand beträgt die durchschnittliche Höhe derzeit 25 m. Die Höhen des Mittel-
standes liegen bei 10-15 m und die des Unterstandes bei 3-5 m. Die potentielle
Endhöhe der Waldbäume liegt unter den gegebenen standörtlichen Bedingungen bei
30 m.

Die hier bezeichneten E-Mail-Adressen sind nicht zur Übermittlung rechtsverbindlicherAnträge und Erklärungen geeignet. lnformationen zurVerarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten, dem Zweck der Datenverarbeitung, zu lhren Rechten sowie Kontaktdaten für weitere Fragen zum Datenschutz finden Sie im lnternet unter
www.thueringenforst.de/datenschutz. Alternativ kontaktieren 5ie uns: über die Kontaktdaten unserer Zentrale oder per E-Mail an datenschutz@forst.thueringen.de.
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Da in dem Wohnbaugebiet (bzw. im B-Plangebiet) Gebäude zum Zwecke des Wohnens errichtet
werden sollen, ist dort mit dem ständigen Aufenthalt von Menschen zu rechnen.

Um perspektivisch Gefahren sowohl für Leib und Leben als auch bezüglich Sachschäden an den
Wohngebäuden, die vom Wald durch ggf. umstürzende Bäume oder herabfallende Aste ausgehen
können, zu vermeiden, ist für die Wohnbaufläche bzw. Baugrenze ein Abstand von 30 m zum Wald
einzuhalten. Die erforderliche Grenzverlauf ist aus der beiliegenden Anlage zu entnehmen. Dabei
wurde eine kritische Fläche mit ca. 440 m2 im Vergleich zur Entwurfsplanung ausgewiesen. Dieser
Abschnitt darf nicht bebaut werden. Einer Nutzung als Grünfläche in diesem Bereich steht hingegen
nichts entgegen

Abschließend sei noch erwähnt, dass sich im nordöstlichen Bereich des Plangebietes sich ein Garten-
oder Wochenendhaus mit Gartengrundstück befindet. Dieses besitzt scheinbar Bestandesschutz.

Unter der Berücksichtigung der o.g. Maßgaben wird ansonsten dem Entwurf zugestimmt

Mit freu Grüßen
lm

mtsleiter

Anlage:Anlage
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eMail

Betreff: AW: Aufstellung der 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT 
Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

20.10.2025 09:38:58

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: r.kuehn@how-guv.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den oben genannten und per E-Mail vom 23.09.2025 übersandten Antrag mit Stand 

September 2025, haben wir diesen fachtechnisch geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 

Seitens des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) bestehen vorbehaltlich der Beachtung nachfolgender 

Hinweise gegen die Planung grundsätzlich keine Einwände.

1. Die Bere ist im Sinne des Hochwasserrisikomanagement als Risikogewässer eingestuft. 

2. Durch das TLUBN ist geplant im Jahr 2026 das Überschwemmungsgebiet (ÜSG) für die Bere zu 

aktualisieren. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Ergebnis der hydraulischen 

Berechnungen zu Veränderungen an den ausgewiesenen Grenzen des ÜSG kommen kann.

3. Durch die Gemeinde ist die Erstellung eines integralen Hochwasserschutzkonzeptes (iHWSK) für die 

Bere geplant. Die Bearbeitung des Konzeptes wird auf Basis des aktualisierten ÜSG erfolgen und ist 

ab 2026 geplant. Insofern könnten in diesem Zuge auch Hochwasserschutzmaßnahmen für diesen 

Bereich entwickelt werden.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Robert Kühn
Verbandsingenieur/stellv. Geschäftsführer

Telefon: 03631 639-402

Mobil: 0162 2143942

E-Mail: r.kuehn@how-guv.de

Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper

Robert-Blum-Straße 1

99734 Nordhausen

Telefon: 03631/639-400
E-Mail: info@how-guv.de

www: www.how-guv.de

Von: Info <info@how-guv.de> 

Gesendet: Dienstag, 23. September 2025 08:51

An: Robert Kühn <r.kuehn@how-guv.de>

Betreff: WG: Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT 





























Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Petersberg 12, 99084 Erfurt 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Dr. Daniel Scherf 
 
Durchwahl 
Telefon +49 (361) 57-3223 382 
Telefax +49361 573414 390 
 
E-Mail 
Daniel.Scherf@ 
tlda.thueringen.de 
 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

23.09.2025 

 
Unser Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
5060-VZ 
-4621/259-1-25570/2025 
 
Erfurt, den 06.10.2025 

info@meiplan.de 

 

 

 

 

 

 

 
Niedersachswerfen FNP Bereich Eberthof 11. Änderung  

Vorentwurf der Gemeinde Harztor 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen o. g. Planänderung bestehen seitens der Abteilung Bodendenkmal-

pflege des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie 

keine grundsätzlichen Einwände. Aus der Umgebung des Baufeldes sind 

bislang keine archäologischen Fundstellen bekannt. Bei Erdarbeiten muss 

dennoch mit dem Auftreten von markanten Bodenverfärbungen, auffälligen 

Häufungen von Steinen oder Mauerresten sowie von Bodenfunden wie 

Scherben, Knochen, Metallgegenstände, Steinartefakte (Bodendenkmale ge-

mäß § 2 Ziff. 7 - ThürDschG) und Ähnlichem gerechnet werden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die gesetzliche Meldepflicht 

gemäß § 16 ThürDschG. Auftretende Fundstellen sind bis zur Begutachtung 

durch das TLDA abzusichern und im unveränderten Zustand zu erhalten. Die 

beteiligten Baufirmen sind auf diese Bestimmungen hinzuweisen. 

 

Vom Fachbereich Bau- und Kunstdenkmalpflege wird keine Stellungnahme 

zu o.g. Planung abgegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Daniel Scherf 

 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt) 

 

Verteiler: Landratsamt Nordhausen 

  denkmalschutz@lrandh.thueringen.de 
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